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Stellungnahme 
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Wien, 3. Dezember 2018 

 

Zu dem mit Schreiben vom 21. September 2018 übermittelten Entwurf eines Bundesge-

setzes, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (19. FSG-Novelle), wird wie folgt 

Stellung genommen: 

 

Zu Z 12 (§ 30a Abs. 2): 

 

Die Neuformulierung des § 30a Abs. 2 FSG sieht eine Vormerkung in jenen Fällen vor, in 

denen die Rettungsgasse mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen befahren wird. Bei Behinde-

rung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder 

des Pannendienstes soll eine Vormerkung auch dann vorgenommen werden, wenn das 

Delikt mit einem einspurigen Kraftfahrzeug begangen wird.  

Im Gegensatz dazu normiert § 30a Abs. 2 Z 8 leg. cit. (Befahren des Pannenstreifens) ei-

ne Vormerkung lediglich für jene Fälle, in denen bei Verwendung eines mehrspurigen 

Kraftfahrzeuges die obgenannten bevorzugten Straßenbenützer behindert werden.  

Es werden somit zwei Übertretungen mit demselben Schutzzweck unterschiedlich behan-

delt: im Vergleich zur Vormerkung wegen vorschriftswidrigen Befahrens des Pannenstrei-

fens bedarf es für eine Vormerkung wegen vorschriftswidrigen Befahrens der Rettungs-

gasse mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug keiner Behinderung bevorzugter Straßenbe-

nützer.  

Darüber hinaus ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen Lenker einspuriger Kraft-

fahrzeuge bei Behinderung bevorzugter Straßenbenützer lediglich bei Befahren einer Ret-

tungsgasse eine Vormerkung erhalten sollen. 
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Es wird daher angeregt, die beiden Vormerkdelikte in jedem Fall einheitlich zu gestalten, 

um unsachliche Differenzierungen und damit eine verfassungsrechtlich bedenkliche ge-

setzliche Regelung zu vermeiden. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

 

 

OMR MMag. Michael Ramharter Dr. Peter Krasa 

 Obersenatsrat 

 

 

 

 

Ergeht an: 

 

1.  Präsidium des Nationalrates 

 

2.  alle Ämter der Landes- 

regierungen 

 

3.  Verbindungsstelle der 

Bundesländer 

 

4.  MA 65 

(zu 969759-2018) 

mit dem Ersuchen um Weiter- 

leitung an die einbezogenen 

Dienststellen 
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